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Einleitung

Die Bauwirtschaft nimmt auf Grund ihrer großen Bedeutung für die Kon¬
junkturpolitik sowie für die Versorgung des Staates mit Infrastrukturlei-
stungen eine Sonderstellung im Rahmen der Gesamtwirtschaft ein.

In gesamtwirtschaftlicher Betrachtung muß man daher die Bauwirt¬
schaft im Spannungsfeld von zwei Zielkomplexen sehen, nämlich den kon¬
junkturpolitischen Zielen, die sich auf die Beeinflussung gesamtwirtschaft¬
licher Größen beziehen, und den Infrastrukturzielen, wie etwa bildungs¬
politische, verkehrspolitische, städtebauliche, Ziele des Gesundheitswesens,
des Umweltschutzes und andere.1

Das Bindeglied zwischen den beiden Zielkomplexen ist das Wirtschafts¬
wachstum. Es ist Orientierungspunkt sowohl für die längerfristig wirk¬
samen Dispositionen des Staates als auch für konjunkturpolitische Maß¬
nahmen.

In diesem Artikel wird die Bedeutung der Bauwirtschaft für die öster¬
reichische Wirtschaft anhand der Daten dargelegt und insbesondere die
Möglichkeit einer Einflußnahme seitens der öffentlichen Hand auf das
Bauvolumen erörtert, wobei nur die direkte Einflußnahme über die öffent¬
lichen Bauinvestitionen zur Diskussion steht, nicht aber indirekte durch
andere konjunkturpolitische Maßnahmen, wie etwa die Geldpolitik oder
Steuerpolitik.

Im Zusammenhang damit wird das Investitionsverhalten der öffent¬
lichen Hand im Konjunkturverlauf seit den fünfziger Jahren sowie die
generelle Einschätzung der Funktion konjunkturpolitischer Maßnahmen
Gegenstand der Analyse sein.

Da aus gesellschaftspolitischen sowie sozialpolitischen Erwägungen eine
bedingungslos antizyklische Konjunkturpolitik umstritten erscheint, ande-
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